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Auszug aus dem Amtsblatt der Stadt Kalkar Nr. 15, Jahrgang 2025, ausgegeben am 18. Juli 2025, 
Eintrag Nr. 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 10.07.2025 gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634), in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S. 666), jeweils in der aktuell gültigen 
Änderungsfassung, den Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 079 – Stellplatzerweiterung 
Wunderland Kalkar – gefasst. 
 
Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Ausweisung und Erweiterung zusätzlicher Stellplatzflächen auf dem Grundstück Gemarkung 

Hönnepel, Flur 15, Flurstück 1. 

In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich dargestellt: 

  
© Geobasisdaten Kreis Kleve 2025 

                        
                        Räumlicher Geltungsbereich  
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Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

 
Der Vorentwurf einschließlich Begründung über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 079 – 
Stellplatzerweiterung Wunderland Kalkar – liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt der Stadt 
Kalkar, Verwaltungsneubau, Markt 20, Raum 303,  
 

in der Zeit vom 25.07.2025 bis einschließlich 29.08.2025 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 
Montag nachmittags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Stadtverwaltung telefonisch (02824 13-129) oder 
per E-Mail (bauleitplanung@kalkar.de) zu kontaktieren, um einen persönlichen Termin mit dem 
zuständigen Mitarbeiter zu vereinbaren.  
Stellungnahmen können weiterhin schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum 
abgegeben werden. Ferner besteht die Möglichkeit, die Stellungnahmen per Mail an 
bauleitplanung@kalkar.de oder auf dem Onlinekontaktformular der Stadt Kalkar unter 
https://www.kalkar.de/de/inhalt/kontakt/ abzugeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine 
Stellungnahme im zentralen Beteiligungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen abzugeben. 
 
Die Planunterlagen können vom 25.07.2025 bis einschließlich 29.08.2025 unter folgender 
Internetadresse abgerufen werden: 
 

 

 
https://beteiligung.nrw.de/k/1016041 

 

 
Umweltinformationen: 

Aktuell handelt es sich um ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück. Die Bauleitplanung bereitet 
somit eine Inanspruchnahme bisher nicht versiegelter Flächen vor. Der Landschaftsplan sieht für 
das Plangebiet das Entwicklungsziel „Temporäre Erhaltung“ vor, sodass im weiteren Verfahren eine 
Anpassung des Landschaftsplanes an die kommunale Bauleitplanung erforderlich ist. Besonders 
geschützte Teile von Natur und Landschaft existieren im Plangebiet nicht. Östlich des Plangebietes 
liegt das Naturschutzgebiet „Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“, welches sich 
zum Teil mit dem Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ überlagert. Im Südwesten verläuft eine 
gesetzlich geschützte Allee entlang der „Griether Straße“. Entlang der östlichen und südlichen 
Plangebietsgrenze ist ein 10 m breiter Pflanzstreifen zur landschaftsgerechten Eingrünung sowie 
zur Kompensation des Eingriffs geplant. Die Konkretisierung der Begrünung der Stellplatzflächen 
sowie die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung werden im weiteren Verfahren im Rahmen eines 
landschaftspflegerischen Begleitplanes erarbeitet. Im weiteren Verfahren werden zudem ein 
Artenschutzgutachten sowie eine FFH-Vorprüfung erstellt, um etwaige Umweltwirkungen 
abschätzen zu können.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wird die Möglichkeit eingeräumt, zu dem 
Planvorhaben Stellung zu nehmen. Diese Stellungnahmen werden genutzt, um den erforderlichen 
Untersuchungsumfang und den Detaillierungsgrad des Umweltberichtes abzuschätzen und 
entsprechend fortzuschreiben. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741), i. V. m. § 14 der 

Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 28.06.2021, werden die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

zu dem Bebauungsplan Nr. 079 – Stellplatzerweiterung Wunderland Kalkar – sowie die im Rahmen 

der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Kalkar, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, 

werden nach § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 

 

 
 
 
Kalkar, den 16.07.2025 
 
 
 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
Dr. Britta Schulz 
 

 


